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Index

L24009 Gemeindebedienstete Wien

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

63/02 Gehaltsgesetz

Norm

BDG 1979 §51 Abs2 impl;

DO Wr 1994 §31 Abs1 idF 1998/023;

DO Wr 1994 §31 Abs4;

DO Wr 1994 §32 Abs1;

GehG 1956 §13 Abs3 Z2 idF 1977/318 impl;

Rechtssatz

In seinem Erkenntnis vom 27. März 1996, Zl. 94/12/0303, hat der Verwaltungsgerichtshof unter Hinweis auf weitere

Judikatur ausgeführt, ob eine Krankheit Dienstunfähigkeit des Beamten bedingt, ist nach der Lage des konkreten Falles

von der Dienstbehörde zu beurteilen und dann gegeben, wenn der Beamte wegen der konkret bei ihm gegebenen

Folgen einer Erkrankung den an ihn gestellten dienstlichen Anforderungen seines Arbeitsplatzes nicht entsprechen

kann. Beim Begri  der Dienstunfähigkeit handelt es sich um einen Rechtsbegri , der der rechtlichen Beurteilung

unterliegt. Daraus folgt, dass nicht der ärztliche Sachverständige die Dienstunfähigkeit festzustellen hat, sondern die

zur Lösung von Rechtsfragen berufene Verwaltungs(Dienst-)behörde.
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